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Regelungen zu Geflügelausstellungen und Geflügelmärkten nach Artikel 27 Abs. 1 i. V. m. 
Anhang VI der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 und Art. 10 Absätze 1 und 4 der 
Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m der Geflügelpestverordnung 
 

Nach Prüfung erlässt das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (VLÜA) des 

Wartburgkreises folgende Änderung der bestehenden Allgemeinverfügung vom 08.12.2022: 

 

Aufgrund der aktuellen Risikobeurteilung des Friedrich-Loeffler-Institutes wird der Punkt 3.  

 

(Geflügel und gehaltene Vögel dürfen auf der Veranstaltung nach Nummer 2 nur ausgestellt werden, 

soweit negative Nachweise über Ergebnisse einer virologischen Untersuchung auf hochpathogenes 

Aviäres Influenzavirus (HPAIV) gemäß den Nebenbestimmungen vorliegen. Ausnahmen nach § 7 

Absatz 2 Satz 2 der Geflügelpestverordnung (Sentinelhaltung) sind nicht ausreichend.  

 
Vorbehaltlich der nachträglichen Aufnahme, Änderung und Ergänzung von Auflagen nach 

(§ 36 Abs. 2 Nr. 5 ThürVwVfG) werden zur Sicherstellung der rechtlichen Vorschriften und des 

Schutzes vor Tierseuchen gemäß § 36 Abs. 1 ThürVwVfG folgende Nebenbestimmungen festgelegt: 

 

Negative Nachweise über Ergebnisse einer virologischen Untersuchung auf HPAI mit einem der 

folgenden Untersuchungsregime gelten als ausreichend für eine Teilnahme, wenn:   

 

LANDRATSAMT WARTBURGKREIS 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 

 

Erzberger Allee 14 
36433 Bad Salzungen 
 

Landratsamt Wartburgkreis  Postfach 1165  36421 Bad Salzungen 
 

      
      
      
an alle Einwohner des Wartburgkreises 
      
      
      
      
      

 Ihr(e) Ansprechpartner(in): Herr Dr. Knyrim 
Zimmer: 36 
Dienstgebäude: Erzb. Allee 14, Bad Salzungen 
Telefon: 03695 617300 
Telefax: 03695 617398 
E-Mail: 
veterinaer.lebensmittel@wartburgkreis.de 
Beachten Sie bitte die Infos zur Nutzung der elektronischen 
Post auf unserer Internetseite. 
 

Ihre Nachricht vom:       
Ihr Zeichen:       
 

Unsere Nachricht vom:       
Unser Zeichen: A46-508.119-kny-01.22-Ä 
 

Datum: 16.05.2023 

 

Bekämpfung der Geflügelpest 
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i. die Probenahme längstens sieben Tagen vor der Veranstaltung erfolgte und kombinierte 

Rachen- und Kloakentupfern von 60 Tieren des jeweiligen Bestandes entnommen wurden. Bei 

weniger als 60 Tieren wurden alle Tiere des Bestandes untersucht. 

 

oder 

 

ii. die Probenahme längstens vier Tagen vor der Veranstaltung erfolgte und kombinierte Rachen- 

und Kloakentupfern von allen Ausstellungstieren entnommen wurden. Bei weniger als fünf 

Ausstellungstieren sind mindestens die Ausstellungstiere und weitere Tiere des Bestandes zu 

beproben, so dass die Mindestanzahl von fünf Tieren erreicht wird.)  

 

aufgehoben. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 

zur Niederschrift Widerspruch beim Landratsamt Wartburgkreis, Veterinär- und 

Lebensmittelüberwachungsamt, Erzberger Allee 14 in 36433 Bad Salzungen erhoben werden. 

 

Im Auftrag 

 
 
 
gez. Dr. Knyrim                                       - Siegel -                                      
Amtstierarzt 
Amtsleiter 

 
 
 

Hinweise: 
 
Widerspruch und Anfechtungsklage haben gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO keine aufschiebende 

Wirkung. Dies bedeutet, dass die Anordnungen befolgt werden müssen, auch wenn ein Rechtsbehelf 

eingelegt wird.  

 

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen stellen Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 32 Abs. 

2 Nr. 3 i.V.m. Abs. 3 des TierGesG dar. Diese können mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 30.000 

€ geahndet werden.   

 

 

 

 


